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Herrn Bürgermeister 
Ralf Heimann 
Gemeinde Brieselang 
Am Markt 3 
14656 Brieselang 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertragsbeziehung mit dem Brieselanger Sportverein 
Anfrage an die Verwaltung 
 
 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Heimann, 

zwischen der Gemeinde und dem Brieselanger Sportverein e.V. bestehen zwei 

Nutzungsverträge über die Sportlerklause in der Rotdornallee, u.a. über die Kegelbahn und 

den Sportraum. Der Vorstand des Sportvereins sowie die Übungsleitung haben uns über 

Sachverhalte informiert, die den Verdacht einer unangemessenen Behandlung des 

Sportvereins durch die Verwaltung nahelegen. 

Da es bereits eine Anfrage der CDU-Fraktion zu diesem Sachverhalt gibt, beschränken wir 

uns auf folgende, noch nicht erfragte Sachverhalte: 

1. Die Sinnhaftigkeit der zwischenzeitlichen Nutzung der Sportlerklause für ein Corona-

Testzentrum wird weder durch den Verein noch durch unsere Fraktion in Frage gestellt: 

Warum war es aber seitens der Gemeinde als Vermieterin nicht möglich, den Verein 

als Mieter über die anderweitige Nutzung zu informieren und die zwischenzeitlichen 

Nutzungseinschränkungen abzusprechen? 

2. Warum wird dem Verein der Zutritt durch den Gastraum (bisher) nicht wieder 

ermöglicht? 

3. Warum wurde den Gymnastikgruppen und der Seniorengruppe der Sportraum im Juni 

2021 nicht entsprechend den mietvertraglichen Pflichten zur Nutzung überlassen, 
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obwohl dieser zu diesem Zeitpunkt nicht mehr für ein Corona-Testzentrum benötigt 

wurde und seit Anfang Juni auch Corona-Verordnungen der Sportausübung nicht mehr 

entgegenstanden. 

4. Der Bürgermeister hat einen der bestehenden Mietverträge mit dem Verein zum 31. 

Dezember 2021 kündigen lassen: Wodurch sieht sich der Bürgermeister ohne 

Beteiligung der Gemeindevertretung zur Kündigung berechtigt, obwohl die 

Gemeindevertretung die Verwaltung mit einem neuen Nutzungskonzept für die 

Sportlerklause beauftragt hat und dieses bisher nicht vorliegt? Warum war es nicht 

möglich, die Gemeindevertretung zuvor in Kenntnis zu setzen oder sogar deren 

Beschluss einzuholen? 

5. Die Gemeindevertretung hat die Verwaltung bereits vor geraumer Zeit mit der 

Erarbeitung eines neuen Nutzungskonzepts für die Sportlerklause beauftragt. Dieses 

wurde der Gemeindevertretung bisher nicht vorgelegt: Welche Nutzungsüberlegungen 

liegen der Kündigung des Sportvereins durch die Verwaltung zugrunde? Warum wurde 

ein neues Nutzungskonzept bisher nicht der Gemeindevertretung vorgelegt? 

Wir bitten um Beantwortung vor der Sitzung der Gemeindevertretung im August, da wir in 

Abhängigkeit von der Beantwortung ggf. einen Beschluss der GV herbeiführen wollen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Für die Fraktion Bürger Für Brieselang 

Christian Achilles 


